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Mitteilung zur Bestellung zur Korruptionsschutz- und Compliancebeauftragten 

 

 

Das Rektorat hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2020 mit sofortiger Wirkung Frau 
Moysich-Lengowski, Hauptdezernentin des Dezernats Recht und Versicherungen sowie des 
Dezernats Personal, zur Korruptionsschutz- und Compliance-Beauftragten ernannt. 

 
 

I. Aufgaben der Korruptionsschutzbeauftragten der TU Dortmund 

1. Bei konkretem Korruptionsverdacht sind die Rektorin/der Rektor unverzüglich zu un-
terrichten. 

2. Die Korruptionsschutzbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die TU Dortmund im Sinne 
der Nr. 2.6 des Runderlasses des Innenministeriums zur Verhütung und Bekämpfung von 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung vom 20.08.2014. 
 

3. Die Korruptionsbeauftragte ist Ansprechpartnerin für die Beschäftigten der TU Dortmund 
bei Korruptionsverdacht. Sie ist verpflichtet, die Identität des „Whistleblower“, also des 
Informationsgebers, vertraulich zu behandeln. 

 
 

II. Aufgaben der Compliance-Beauftragten der TU Dortmund 

1. Beratung des Rektorats bei Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Bestechlich-
keit, Vorteilsnahme, Untreue etc. 

2. Beratung des Rektorats im Umgang mit vermuteten und festgestellten Vorfällen von Kor-
ruption, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. 

3. Ansprechpartnerin im Universitätsbereich für Hinweise auf mögliche Fälle von Korrup-
tion, Bestechlichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. (Whistleblowing) 

4. Eigeninitiative Sammlung compliance-relevanter Informationen und Weiterleitung an 
das Rektorat z. Hd. der Kanzlerin/des Kanzlers 

5. Begleitung des Rektorats bei der Ahndung schwerwiegender Dienstpflichtverletzungen 
(insbesondere von Professoren und Professorinnen) ohne Bezug zu Korruption, Bestech-
lichkeit, Vorteilsnahme, Untreue etc. 
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III. Erreichbarkeit 

Frau Moysich-Lengowski ist wie folgt zu erreichen: 
per Mail: astrid.moysich@tu-dortmund.de 

 

oder 
 

telefonisch: 0231 / 755 – 2122  

Dortmund, den 16. Dezember 2020 

 

Der Rektor 
der Technischen  
Universität Dortmund 

 
 
 

Universitätsprofessor 
Dr. Manfred Bayer 

Der Kanzler 
der Technischen  
Universität Dortmund 

 
 

Albrecht Ehlers 

 

Korruptionsschutz- und 
Compliance-Beauftragte 
der Technischen  

Universität Dortmund 

 
 
 

Astrid Moysich-Lengowski 
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